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§ 613 Geo. Verfugung uber die in
Verwahrung genommenen

Gegenstande

Geo. - Geschaftsordnung fur die Gerichte I. und Il. Instanz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)Sobald es die Sach- und Rechtslage gestattet, spatestens sogleich nach rechtskraftiger Beendigung des
Strafverfahrens, hat das Gericht die den bestehenden Vorschriften entsprechenden Verfigungen zu treffen, um
die gerichtliche Verwahrung zu beenden (zum Beispiel Zuruckstellung an den Geschadigten, Ausfolgung an den
Beschuldigten, Erlassung des Ediktes nach § 376 StPO., VerauBerung, Vernichtung usw.). Vor der Ausfolgung,
VeraulBerung oder Vernichtung der Beweisgegenstande ist notigenfalls fur den Fall der Wiederaufnahme des
Strafverfahrens eine genaue Beschreibung zum Akt zu nehmen.

2. (2)Wenn eine U-Sache beim Landesgericht fortgesetzt wird, hat dieses auch Uber die Beweisgegenstande zu
verfugen; das Bezirksgericht hat jedoch das Landesgericht um Verfigung Uber die Beweisgegenstande, die nicht
mit dem Akt Ubersendet werden, zu ersuchen und erforderlichenfalls die Verfigung zu betreiben.

3. (3)Die nach Abs. 1 getroffene Verfluigung oder die Anordnung fortdauernder Verwahrung ist im Verzeichnis § 612)
ersichtlich zu machen. Beweisgegenstande, deren fortdauernde Verwahrung verfigt wurde, sind als solche
besonders kenntlich zu machen, sorgfaltig zu verwahren und erst mit dem Akte, zu dem sie gehoren,
auszuscheiden. Sie sind bei Gerichten ohne Verwahrungsstelle (8 614) von dem mit der Aufsicht Uber das
Aktenlager betrauten Bediensteten in ein Verzeichnis einzutragen, aus dem der Aufbewahrungsort und das
Aktenzeichen zu ersehen sind.

4. (4)Zur VerdulRerung bestimmte Gegenstande sind zu sammeln und von Zeit zu Zeit 6ffentlich zu versteigern oder,
wenn keine Sondervorschrift entgegensteht (§ 377 StPO.)., aus freier Hand zu veraufRern.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/376
https://www.jusline.at/gesetz/gvgo/paragraf/612
https://www.jusline.at/gesetz/gvgo/paragraf/614
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/377
file:///

	§ 613 Geo. Verfügung über die in Verwahrung genommenen Gegenstände
	Geo. - Geschäftsordnung für die Gerichte I. und II. Instanz


